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Lebensretter am Straßenrand
Monika Schwill

Eine(r) muss es ja machen

1955 wird die Leitplanke in Deutschland eingeführt. Für 
Pkw und Lkw funktioniert sie seither soweit. Doch für 
stürzende Zweiradfahrer wirken deren Stützpfosten wie 
Rasierklingen, die Körperteile amputieren oder zum Tod 
führen.

Als äußerst wirksames Gegenmittel hat sich eine glatte, 
federnd aufgehängte „zweite Planke“, die die Stützpfos-
ten abdeckt, erwiesen. Name: Unterfahrschutz.

Das Problem: Mangelnde Bekanntheit bei den Entschei-
dern vor Ort und Bundesregierungen, die sich bis heu-
te weigern, den Unterfahrschutz an Kurvenaußenseiten 
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zum Standard zu machen. 

Dieser Missstand führte 2003 zur Gründung der gemein-
nützigen Organisation „MEHRSi“. Denn einer muss sich 
schließlich drum kümmern.

Die scharfkantigen Stützpfosten herkömmlicher Leitplan-
ken sind das Hauptproblem. Doch auch ein „Durchrut-
schen“ unter der Leitplanke kann schwerste oder tödli-
che Verletzungen verursachen. 

Und wie bekommt gerade MEHRSi den  
Unterfahrschutz in die Kurven?

Seit jeher gibt es keinerlei Zuschüsse vom Staat. Daher 
ist MEHRSi komplett auf Spenden aus der Industrie, dem 
Handel und von Privatiers angewiesen. Wer jetzt denkt, 
dass es danach mit „Unterfahrschutz kaufen und montie-
ren“ weitergeht, der irrt leider gewaltig. Denn die größte 
Hürde steht noch bevor. 

Wenn ein Unfallschwerpunkt, sprich: eine gefährliche 
Kurve lokalisiert ist, steht der „Marsch durch die Ins-
tanzen“ an. Unterschiedlichste Zuständigkeiten von  
16 Bundesländern, deren Städte, Kommunen, Gemein-
den und Kreise bis hin zu den Straßenmeistereien gilt 
es zu durchdringen. Bis zur Entschärfung der Kurve be-
darf es Leidenschaft, Kompetenz und Hartnäckigkeit. 
Da MEHRSi aber über die Jahre „Dauergast“ bei den 
zuständigen Behörden geworden ist, beschleunigt das 
gewonnene Vertrauen die Prozesse.

Die freundliche Penetranz gegenüber den Behörden 
und das gewonnene Know-how haben sich im Laufe der 
Jahre herumgesprochen. So avancierte die Organisa- 
tion immer mehr zum Berater für alle Seiten und wuchs 
in die verschiedensten Themen der Zweirad-Sicher- 
heit hinein. Die Aufnahme in staatliche Gremien, Aus-
schüsse und Expertenteams folgte ebenso wie enge 
Kontakte zur Industrie und deren Entwicklungsabteilun-
gen. 

Unfall an einer Leitplanke mit Unterfahrschutz

Die beiden Fahrer 
haben diesen Unfall 
nicht überlebt

Unfall an einer Leitplanke ohne Unterfahrschutz

Der Fahrer hat 
dieses Foto selbst 
aufgenommen. Der 
Unterfahrschutz 
hat ihn und sein 
Motorrad federnd 
abgefangen und 
weitergeleitet
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Was alle und niemanden  
etwas angeht

Auch dank der sozialen Netzwerke nehmen immer mehr 
Leitplanken-Betroffene Kontakt zu MEHRSi auf. Auf der 
einen Seite diejenigen, die sich für das Vorhandensein 
der „zweiten Planke“ bedanken. Weil ihnen nichts oder 
nur wenig passiert ist. Videos von On-Board-Kameras 
beweisen das hervorragende Funktionieren des Unter-
fahrschutzes und werden Hunderttausende Male ange-
klickt.

Auf der anderen Seite – und das ist die emotional schwer-
wiegendste (Herzens-)Aufgabe für MEHRSi – melden sich 
mehr und mehr Betroffene, die mangels Unterfahrschutz 
die Gesundheit, den Partner, ein Elternteil oder das Kind 
verloren haben. Außerhalb des dann stark belasteten 
familiären Umfeldes hilft MEHRSi als empfindsamer wie 
nachvollziehender Ansprechpartner. Hier gilt: „Es passt 
gerade nicht“ gibt es nicht. Egal wo oder welche Uhrzeit. 

Dies spielt sich selbstverständlich außerhalb jeglicher 
Öffentlichkeit ab.

Der Status quo

In über 20 Jahren hat MEHRSi entweder als Initiator oder 
auch durch Bezuschussung bzw. komplette Kosten-
übernahme in weit über 1.000 Kilometern Kurven den 
Unterfahrschutz an die Planke gebracht. 2022 bekam 
MEHRSi vom Bundesverband der Motorjournalisten den 
Goldenen Dieselring für besondere Verdienste um die 
Verkehrssicherheit verliehen.

Spenden können jederzeit als Einzelspende oder über 
einen selbst festgelegten Jahresbeitrag erfolgen. 
www.mehrsi.org

Monika Schwill  
Gründerin und Geschäftsführerin  
von MEHRSi

Bis heute ist der 
Unterfahrschutz im 
Straßenbau nicht 
vorgeschrieben und 
besitzt keinerlei Lobby 
– mit einer Ausnahme: 
MEHRSi
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Christoph Baumert

Die Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken ist eine von 
RAL anerkannte Gütegemeinschaft mit über 70 Mitglieds- 
unternehmen, die die von 10 Herstellern nach RAL-RG 
620 produzierten Stahlschutzplanken fachgerecht mon-
tieren. Alle Hersteller haben sich verpflichtet, die stren-
gen Güte- und Prüfbestimmungen einzuhalten, sodass 
die herstellerunabhängige Austauschbarkeit der nach 
RAL-RG 620 produzierten Systeme stets gewährleistet 
ist. Bereits 1955 wurden die ersten Stahlschutzplanken-
systeme entlang des Ruhrschnellwegs installiert. Kurz 
danach wurde die Gütegemeinschaft Stahlschutzplan-
ken e. V. gegründet, um die Verkehrssicherheit nachhal-
tig und kontinuierlich zu verbessern. Dies könnte schon 
als Grundstein für die Vision Zero angesehen werden. 
Ziel der Vision Zero ist es, die Zahl der Verkehrstoten bis 
2030 zu halbieren und bis 2050 auf nahezu null zu brin-
gen. Wenn man sich die Statistiken über die im Straßen-
verkehr getöteten Verkehrsteilnehmer genauer ansieht, 
ist schnell ersichtlich, dass sich der Großteil der Unfälle 
auf Landstraßen ereignet. Die Zahl der Unfalltoten be-

lief sich 1970 auf knapp 22.000. Die Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h auf Landstraßen, 
die 0,8-Promillegrenze und die Einführung der Gurt-
pflicht und Helmpflicht führte zu einer Reduzierung auf 
ca. 11.000 Getötete im Jahr 1990.

Zum Zeitpunkt der Einführung der Vision Zero, im Jahre 
1997, lag die Zahl der Unfalltoten bei ca. 8.000. Somit 
wäre der erste Meilenstein der Vision Zero, die Reduzie-
rung der Verkehrstoten um 50 %, zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits erreicht, da im Jahr 2024 „nur 2.839“ Verkehrs- 
tote gemeldet wurden. Dies ist jedoch noch lange kein 
Grund, sich auszuruhen und unnötig Zeit verstreichen 
zu lassen, um den zweiten Meilenstein ebenfalls zu er-
reichen, vor allem, da die Zahlen in den letzten Jahren 
stagnieren. Beim Betrachten der Ortslagen der Unfälle 
fällt besonders der extrem hohe Anteil an getöteten Mo-
torradfahrern auf Landstraßen ins Auge.

Auch ist unklar, wieso der Anteil der getöteten KRAD-Fah-
rer von 24 % im Jahr 2015 auf 46 % im Jahr 2024 gestie-

gen ist. Wenn man berücksichtigt, 
dass 91 % der KRAD-Fahrer reine 
Schönwetterfahrer sind und über-
wiegend am Wochenende und 
nach Feierabend in den Monaten 
April bis Oktober unterwegs sind, 
ist sehr schnell ersichtlich, dass 
besonderes Schutzpotenzial für 
Zweiradfahrer besteht. Daher wurde 
im Jahr 2021 das MVMot, per Ein-
führungserlass des BMDV 13/2021, 
eingeführt. In Bild 14 des MVMot ist 
ein Ablaufdiagramm dargestellt, in 
dem beschrieben wird, wann eine 
Schutzeinrichtung, in Abhängigkeit 
des Kurvenradius, des DTVKRad und 
der Abkommenswahrscheinlich-
keit sinnvoll ist. Seit über 20 Jahren 
wird bereits der Unterfahrschutz 
für Motorradfahrer installiert. An-
fangs stand nur das System Euskir-
chen zur Verfügung, das jedoch, bei 
höheren Geschwindigkeiten, ein 
Aufgleiten der Pkw im Falle eines 
Anpralls begünstigte. Daher wurde 
eine BASt-Empfehlung ausgespro-
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chen, dieses System nur bis max. 70 km/h 
einzusetzen. Daraufhin wurde der MPS 
entwickelt, der als einziges System alle 
nach EN 1317-8 (neu DIN CEN/TS 17342) An-
fahrversuche bestanden hat. Die Obdukti-
on der Testdummys hat gezeigt, dass die 
energieabsorbierenden Systeme bestens 
funktionieren und somit die bestmöglichen 
Überlebenschancen bieten. Vergleichs-
versuche an Betonsystemen führten laut 
„FEMA“ immer zu tödlichen Verletzungen 
der Dummys und bieten somit keine Si-
cherheit für Motorradfahrende, obwohl 
ihnen dies gemäß TK-FRS aufgrund der ge-
schlossenen Bauweise zugesprochen wird.

Der MPS ist in vielen Systemen einsetzbar. 
Z. B.

>	 Eco-Safe 2.0 = H1/L1-W4-A 

>	 Eco-Safe 1.33 = N2-W2-B

>	 Eco-Safe 1.33 = H1/L1-W3-B

>	 Auf schmalem Bankett  
	 zugelassen

>	 Eco-Safe Bauwerk in Bearbeitung 

Auch für ältere Bestandssysteme sind zahl-
reiche Nachrüstmöglichkeiten vorhanden. 
So kann z. B. die

>	 ESP 2.0 N2-W4-A

>	 ESP Plus 2.0 N2-W4-A

>	 ESP BOS N2-W3-B

nachgerüstet werden. Eine weitere, häufi-
ge Unfallursache stellen Einzelhindernis-
se auf Landstraßen dar. Diese können so-
wohl Einzelbäume, Baumreihen als auch 
Bauwerke sein. Um diese Gefahrenstellen 
abzusichern, wurde die BOS-Familie ent-
wickelt. Die ESP BOS/Eco-Safe BOS mit 
und ohne durchgehendem Kastenprofil 
können ebenfalls mit dem MPS ausgestat-
tet werden. Um beim Rammen der Pfosten 
keine Wurzeln der Bäume zu beschädigen, 
können die Pfosten in gewissen Grenzen 
flexibel gesetzt werden. Wenn all diese 
Produkte sinnvoll gemäß den gültigen Re-
gelwerken eingesetzt werden und so eine 
praxisgerechte Infrastruktur auf Landstra-
ßen umgestaltet wird, wird ein bedeuten-
der Schritt zum Erreichen des zweiten Mei-
lensteins der Vision Zero erreicht. 

Christoph Baumert
GSP



51

11. Deutscher Straßenausstattertag 2025

Lebensretter am Straßenrand

Neues über die BauPVO
Ralf Klöckner 

Warum wurde die BauPVO überarbeitet?

Die Bauproduktenverordnung (BauPVO) wurde überar-
beitet und ist seit dem 7.1.2025 in Kraft. Es handelt sich 
um eine Verordnung der EU. Das bedeutet, dass sie un-
mittelbare Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten hat 
und nicht erst durch ein nationales Gesetz umgesetzt 
werden muss.

Die Bauproduktenverordnung wurde im Wesentlichen 
überarbeitet, um dem sogenannten „Green Deal“ gerecht 
zu werden, um Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
zu stärken und um die Erarbeitung von harmonisierten 
technischen Spezifikationen (htS) zu erleichtern. Diese 
harmonisierten technischen Spezifikationen finden sich 
i. d. R. in harmonisierten Europäischen Normen (hEN) 
wieder und die Einhaltung der hEN gilt als Nachweis für 
die Einhaltung der htS.

Der Zeitrahmen

Die neue BauPVO wurde im Dezember 2024 bekannt 
gemacht und trat im Januar 2025 in Kraft (Bild 1). An-
wendbar ist sie aber erst mit dem „Date of application“, 
1 Jahr nach Bekanntgabe. Diese Zeit nutzt die Europäi-
sche Kommission (EC), um ergänzende Verordnungen zu 
erlassen, die die neue BauPVO erst umsetzbar machen.

Die alte BauPVO soll im Dezember 2039 zurückgezogen 
werden. In einer Übergangszeit von 15 Jahren existie-
ren daher zwei rechtliche Verordnungen nebeneinander 
(Bild 1).

Das bedeutet aber mitnichten, dass die neue BauPVO 
erst nach 15 Jahren für Produkte der Straßenausstattung 
relevant wird. Innerhalb dieser 15 Jahre werden die hEN 
nach alter BauPVO durch solche nach neuer BauPVO 
ersetzt. Sobald eine neue hEN für eine Produktart vor-
liegt, können CE-Kennzeichen nach neuer BauPVO verge-
ben werden. Sind erst einmal solche Produkte auf dem 
Markt, ist es fraglich, ob Produkte mit CE-Kennzeichnung 
nach alter BauPVO noch konkurrenzfähig sind. Zum ei-
nen stellt sich die Frage, ob diese noch dem Stand der 
Technik entsprechen und zum anderen können neue hEN 
neue technische Spezifikationen enthalten, die die alte 
BauPVO nicht fordert und die daher in ihrem Rahmen 
auch nicht deklariert werden können.

Maßgeblich, für Hersteller wie für Straßenbaubehörden, 
DEGES, Autobahn GmbH und Regelwerksersteller, ist da-
her der Zeitpunkt, zu dem eine (oder ggf. mehrere) neue 
hEN anwendbar sind. Tatsächlich müssen nicht nur die 
hEN umgeschrieben werden, um den Anforderungen der 
neuen BauPVO zu genügen, sondern man muss noch ei-
nen Schritt weiter zurückgehen und die Arbeitsaufträge 
an die Normungsgremien neu erarbeiten. Diese Arbeits-

Bild 1: Zeithorizont der neuen BauPVO
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aufträge (bisher: Mandat, zukünftig: „Standardisation 
Request“) legen fest, welche Produkteigenschaften in 
der Norm gemessen und bewertet werden müssen.

Bild 2 zeigt den Ablauf bei der Erstellung eines Standar-
disation Requests. Den Mitgliedsstaaten (MS) wird dabei 
eine zentrale Rolle eingeräumt: Sie entscheiden, welche 
Experten in die Subgroup entsendet werden und einen 
Entwurf des Normungsauftrags erarbeiten. Das CEN, als 
Europäisches Normungsinstitut, spielt dabei nur eine 
Nebenrolle. In der Lenkungsgruppe entscheiden die MS, 
ob der Entwurf vollständig und Kategorien und Grenzwer-
te sinnvoll sind. Andernfalls muss die Subgroup nachar-
beiten.

In diesem Ablauf stellt die Subgroup den Flaschenhals 
dar, da die Europäische Kommission (EC) nur wenige 
Subgroups gleichzeitig organisieren kann.

Die EC hat daher die Mitgliedsstaaten befragt, welche 
Mandate ihnen am dringlichsten erscheinen. Auf Basis 
dieser Befragung wurde eine Prioritätenliste erstellt. Auf 
dieser Liste liegt die Straßenausstattung auf Platz 22. 
Rechnet man das bisherige Tempo hoch, so würde 2031 
mit der Erarbeitung der Standardisation Requests für die 
Straßenausstattung begonnen.

Das zuständige Technische Komitee (TC 226) des CEN 
hat jedoch beschlossen, eine Art Abkürzung zu nehmen 
(„Fast-Track-Route“), bei der der EC aktiv zugearbeitet 
wird, statt auf die Subgroup zu warten. Dies könnte die 
Fertigstellung der Standardisation Requests deutlich be-
schleunigen. 

Für die Fahrzeug-Rückhaltesysteme gibt es jedoch der-
zeit Anzeichen, dass diese Abkürzung nicht gangbar sein 
könnte. Auch in diesem Fall könnte die Erarbeitung des 
Normungsauftrags früher als 2031 erfolgen. Üblicherwei-
se durchlaufen die Beteiligten eines neuen Ablaufs eine 
Lernkurve, sodass sich das Tempo beschleunigen könn-
te.

Die Produktanforderungen der neuen BauPVO

Die Anforderungen sind in der neuen BauPVO dem Grund-
satz nach enthalten. Es fehlen jedoch in den meisten Fäl-
len detaillierte Regelungen. Diese müssen noch von der 
EC per delegiertem Rechtsakt (entspricht im Ergebnis ei-
ner Durchführungsverordnung) festgelegt werden.

Die wichtigsten Anforderungen nach der neuen BauPVO 
sind:
–	 Leistungsanforderungen
–	 wesentliche Umweltmerkmale
–	 Produktanforderungen
		  o	 Umweltanforderungen
		  o	 Funktion und Leistung
		  o	 Produktsicherheit

–	 digitaler Produktpass

–	 Ersatzteilpflicht

–	 gebrauchte Produkte

Diese Auflistung ist natürlich in keiner Weise vollständig!

Leistungsanforderungen kennt man auch schon unter 
der alten BauPVO. Bei den Schutzeinrichtungen zäh-
len beispielsweise Aufhaltestufe oder Wirkungsbereich 
dazu. Auf den ersten Blick also nichts Neues. Tatsächlich 
sind auch für die Leistungsanforderungen für viele Pro-
dukte der Straßenausstattung Änderungen zu erwarten. 
Die neue BauPVO betont nämlich den Anspruch darauf, 
dass die Leistungsmessung vollständig sein muss. D. h., 
der Anwender (also die Straßenbaubehörden bzw. DEGES 
oder Autobahn GmbH) muss alle benötigten Informatio-
nen der Leistungsdeklaration entnehmen können. 

Das ist derzeit nicht immer der Fall. Bei Schutzeinrichtun-
gen auf Bauwerken wird in Deutschland z. B. zusätzlich 
die Messung der beim Anprall in die Brücke eingeleiteten 
Kräfte gefordert. Dies ist auch kein exklusiv deutsches 
Problem. Beispielsweise werden in Schweden zusätz-
lich Prüfungen an Schutzeinrichtungen in der Böschung 
stehend durchgeführt. Neben solch offensichtlichen Zu-
satzinformationen werden viele weitere Informationen 
derzeit den Einbauanleitungen entnommen (z. B. Anfor-
derungen an den Untergrund). 

All dies soll zukünftig über die Leistungserklärung abge-
bildet werden. (Für all das müssen also in der Normung 
Prüfmethoden gefunden und sinnvolle Leistungskategori-
en gefunden werden. Erinnern Sie sich? Die neue BauPVO 
soll u. a. die Erstellung von hEN erleichtern …)

Bild 2: Ablauf (vereinfacht) bei der Erarbeitung der 
neuen Normungsaufträge
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Unter den Wesentlichen Umweltmerkmalen werden 
die Umweltauswirkungen verstanden, die in einer Um-
welt-Produktdeklaration (EPD) festgestellt wurden (z. B. 
Auswirkungen auf den Klimawandel). Es ist vorgesehen, 
dass die Europäische Kommission hierfür eine kostenlo-
se unterstützende Software zur Verfügung stellt.

Neben der Ausweitung der Leistungsanforderungen sieht 
die neue BauPVO auch Produktanforderungen vor. Die 
damit verknüpften Umweltanforderungen zielen eher auf 
den verstärkten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
(z. B. mehr Recycling) und Nachhaltigkeit (z. B. Lebens-
dauerverlängerung). Die Anforderungen an Funktion und 
Leistung öffnen in der Normung neue (oder wiederent-
deckte?) Wege. Jetzt sind konkrete technische Anforde-
rungen z. B. an Abmessungen oder Materialien möglich, 
was bisher ausgeschlossen war. Die wesentliche Anfor-
derung an die Produktsicherheit lautet, dass das Produkt 
sicher sein muss bei Transport, Installation, Verwendung 
und Entsorgung. Dabei kann ein gewerbliches Produkt 
für die Verwendung durch Fachkräfte ausgelegt werden.

Für den digitalen Produktpass ist die Einrichtung einer 
Datenbank (o. Ä.) durch die EC geplant. Hersteller können 
dann Dokumente wie die Leistungs- und Konformitätser-
klärung, allgemeine Produktinformationen, Gebrauchs-
anweisungen/Sicherheitsinformationen, technische Do- 
kumentation sowie die Kennzeichnung der ökologischen 
Nachhaltigkeit und eine eindeutige Kennung des Pro-
duktpasses hochladen.

Es ist die Einführung einer Ersatzteilpflicht vorgesehen, 
für Ersatzteile, die nicht allgemein verfügbar sind. Der 
Hersteller muss Ersatzteile mindestens 10 Jahre lang ver-
fügbar machen, nachdem das letzte betreffende Produkt 
in Verkehr gebracht wurde.

Auch gebrauchte Produkte könnten nach der neuen 
BauPVO mit CE-Kennzeichen in Verkehr gebracht wer-
den. Dies kann auf Basis spezieller Anforderungen an 
gebrauchte Produkte in der hEN erfolgen. Sollte es sol-

che speziellen Anforderungen in der hEN nicht geben, 
kann ein Inverkehrbringen trotzdem erfolgen, sofern sie 
die gleichen Anforderungen erfüllen, die auch für Neu-
produkte gelten. (Dies gilt auch für die Dauerhaftigkeit!)

Fazit

Die hier geschilderten Neuerungen scheinen noch weit 
in der Zukunft zu liegen. Das stimmt einerseits und ande-
rerseits auch wieder nicht. An den Listen, welche Eigen-
schaften die zukünftige Produktdeklaration ausweisen 
soll, wird bereits heute in den Normungsgremien gear-
beitet. Die ersten Entwürfe zu den produktspezifischen 
Normvorgaben für die Umwelt-Produktdeklaration wer-
den dort auch bereits diskutiert.

Die noch ausstehenden Durchführungsverordnungen der 
Europäischen Kommission sollten Ende 2025 zum Date 
of application (Bild 1) vorliegen. Dann gewinnt die neue 
BauPVO weiter an Schärfe.

Es wird dennoch wohl noch ein paar Jährchen dauern, 
bis der Normungsbagger anfängt, das Feld der CE-Kenn-
zeichnung in der Straßenausstattung umzuwühlen. Aber 
wer wartet, bis der Bagger dringend benötigte Funda-
mente wegreißt und erst dann reagiert, der kommt zu 
spät. Und wer zu spät kommt…

Abkürzungen

In Tabelle 1 sind die verwendeten Abkürzungen aufge-
schlüsselt, soweit sie nicht allgemein gebräuchlich sind.
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Abkürzung Bedeutung

BauPVO Bauproduktenverordnung

CE Europäische Konformität  
(frz.: Conformité Européenne)

CEN Europäisches Komitee für Normung  
(frz.: Comité Européen de Normalisation)

EC Europäische Kommission

EPD Umwelt-Produktdeklaration  
(Environmental Product Declaration)

hEN harmonisierte Europäische Norm

htS harmonisierte technische Spezifikationen

MS Mitgliedsstaat

TC Technisches Komitee (Technical Committee)

WG Arbeitsgruppe (Working Group)

Tabelle 1: Abkürzungen
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Einfluss unterschiedlicher Böden  
auf die Fahrzeug-Rückhaltesysteme
Bernhard Buchmeier

Aktuell werden Fahrzeug-Rückhaltesysteme auf einem 
Prüfgelände verschiedenen Anprallversuchen nach DIN 
EN 1317 zur Bestimmung der Leistungsdaten unterzogen, 
bevor sie in der Regel als CE-gekennzeichnete Produkte 
an Straßen zum Einsatz kommen. Die bisher normativ 
vorgesehenen Bodenuntersuchungen liefern jedoch kei-
ne Informationen über die für den Lastabtrag relevanten 
Bodeneigenschaften und müssen daher in Bezug auf die 
Aussagekraft hinterfragt werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes soll 
deshalb nun der Einfluss des Bodens auf die Leistungs-
fähigkeit von Fahrzeug-Rückhaltesystemen näher unter-
sucht werden. 

In einem ersten Schritt wurden die bisher durchgeführ-
ten Forschungsprojekte der Bundesanstalt für Straßen- 
und Verkehrswesen (BASt) und die dort referenzierten 
Veröffentlichungen ausgewertet und hinsichtlich der 
verwendeten Fahrzeug- und Barrierenmodelle sowie der 
Implementierung der Boden-Struktur-Interaktion unter-
sucht. Dabei zeigte sich, dass die Wechselwirkung zwi-
schen Boden und Pfosten in den numerischen Betrach-
tungen aus Effizienzgründen bisher nicht berücksichtigt 
wurde. 

Zur grundsätzlichen Untersuchung der Boden-Pfosten-In-
teraktion und zur Erzeugung einer validen Datenbasis 
für die numerischen Simulationen wurden anhand von 
Einzelpfostenversuchen verschiedene Profilarten, Ban-
kettmaterialien, Einbindetiefen sowie die Richtung und 
Intensität der Belastung betrachtet. Bei den statischen 
Versuchen wurden die Pfosten unter Berücksichtigung 
einer Kopfführung in Horizontalrichtung beansprucht. 
Die dynamischen Versuche wurden mit der Belastungs-
vorrichtung THOR-3 der Firma AISICO durchgeführt und 
ergaben ein grundsätzlich steiferes Bodenverhalten als 
die unter gleichen Baugrundbedingungen durchgeführ-

ten statischen Versuche. Begleitend von der labormä-
ßigen Bestimmung der Bodenverhältnisse wurden auf 
dem Prüfgelände sowohl statische Einzelpfostenzug-
versuche wie auch zwei vollständige Anprallprüfungen 
in den Kategorien TB11 und TB51 durchgeführt und mit 
den Referenzversuchen verglichen. Das unterschiedliche 
Anprallverhalten des Busses floss dann in die weiteren 
numerischen Untersuchungen mit ein.

Aufbauend auf dem experimentellen Teil wurden die 
Einzelpfostenversuche mit ABAQUS unter Berücksichti-
gung eines hochwertigen Stoffmodells für die Modellie-
rung des Baugrunds und auch mit daraus abgeleiteten 
Mohr-Coulomb-Parametern für eine vereinfachte Mo-
dellierung des Baugrunds in LS-Dyna abgebildet und 
validiert. Anschließend erfolgte mit LS-Dyna die Simu-
lation der Anprallversuche mit festgelegten Berech-
nungskonfigurationen und Bodenvarianten, die anhand 
von Mohr-Coulomb-Parametersätzen im Simulations-
modell abgebildet wurden. Sowohl mit einem nach DIN 
EN 16303 erstellten Fahrzeugmodell als auch mit einem 
vereinfachten Fahrzeugmodell konnte ein Einfluss des 
Bodens auf den Wirkungsbereich der Schutzeinrichtung 
und somit auf deren Leistungsfähigkeit gezeigt werden. 
In der Bandbreite der bei Einhaltung der Regelwerke zu 
erwartenden Bodenverhältnisse ist jedoch nur eine ge-
ringfügige Abhängigkeit bezüglich der Leistungsdaten 
des FRS festzustellen. Da sich ab einem zunehmend 
weicheren Boden jedoch maßgebliche Vergrößerungen 
des Wirkungsbereiches einstellen, ist die Einhaltung der 
Mindeststandards bei der Errichtung von Schutzeinrich-
tungen jedoch zwingend erforderlich.
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Die Sicherheit im Straßenverkehr ist eng verknüpft mit 
zur Örtlichkeit passenden und im Anprallfall funktio-
nierenden Fahrzeug-Rückhaltesystemen. Den Einsatz 
der Fahrzeug-Rückhaltesysteme regeln die Richtlinien 
für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rück-
haltesysteme (RPS 2009), die in den 2000er-Jahren 
erarbeitet und schließlich 2009 vom zuständigen Bun-
desministerium eingeführt wurden. Seit der Einführung 
der RPS 2009 sind inzwischen 16 Jahre vergangen und 
es besteht Aktualisierungsbedarf, um auch den zukünf-
tigen Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig 
wird auf europäischer Ebene die europäische Norm für 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme DIN EN 1317 überarbeitet. 
Sowohl auf nationaler Ebene wie auch auf europäischer 
Ebene gilt es, dabei die Veränderungen und neuen Anfor-
derungen in den Regelwerken zu berücksichtigen. Dabei 
haben die aktuellen Entwicklungen einen starken Ein-
fluss auf zukünftige Anforderungen an Fahrzeug-Rück-
haltesysteme, wie die folgenden Beispiele zeigen:

–	 Nutzung erneuerbarer Energien: Ermittlung der Ge-
fährdungsstufe von notwendigen Schutzeinrichtun-
gen vor PV-Anlagen an Bundesfernstraßen

–	 Mobilitätswende: Definition von Anforderungen des 
Radverkehrs, Anpassung der Prüfparameter an ver-
änderte Fahrzeugzusammensetzung (SUV, schwere 
Lkw)

–	 Digitalisierung: Nutzung digitaler Modelle (FE-Simu-
lationen) als Ergänzung zu realen Anprallversuchen.

Photovoltaikanlagen neben Bundesfernstraßen müssen 
ebenso wie z. B. Schildermasten, Lärmschutzwände oder 
Bäume im Straßenseitenraum hinsichtlich ihres Gefähr-
dungspotenzials bei Fahrzeuganprall beurteilt werden, 
denn sie dürfen die Sicherheit des Straßenverkehrs nicht 
beeinträchtigen. Eine Arbeitsgruppe hat unter Federfüh-
rung der BASt die möglichen Unfallszenarien, die durch 
den Anprall von verschiedenen von der Fahrbahn ab-
kommenden Fahrzeugtypen (Pkw, Bus, Lkw) entstehen 
können, analysiert und die möglichen Gefährdungen be-
urteilt. Betrachtet wurden sowohl mögliche Gefährdun-
gen von Unfallbeteiligten und der Anlage selbst durch 
einwirkende Kräfte bei einem Fahrzeuganprall als auch 
von Unfallbeteiligten, Ersthelfenden und Rettungskräf-
ten durch spannungsführende Anlagenteile. Anhand der 

Ergebnisse werden flächenhaft angelegte PV-Anlagen 
neben Bundesfernstraßen der Gefährdungsstufe 1 (GF1) 
gemäß den „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 
durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009)“ zugeord-
net. Um hier Planungssicherheit zu geben, wurde diese 
Einordnung mit Allgemeinem Rundschreiben Straßen-
bau Nr. 26/2024 vom zuständigen Bundesministerium 
bekannt gegeben und soll dann in die überarbeitete RPS 
integriert werden.

Aktuell verändert sich auch die Fahrzeugflotte z. B. durch 
die Verbreitung von SUVs oder Sprintern. Während die 
Anprallversuche nach der EN 1317 mit Linienbussen mit 
einem Gesamtgewicht von 13 t durchgeführt werden, sind 
auf Autobahnen und Landstraßen heute eher Reisebus-
se mit einem deutlich höheren Gesamtgewicht anzutref-
fen. Die Prüfszenarien der EN 1317, die im Wesentlichen 
in den 1990er-Jahren festgelegt wurden, basieren auf 
Fahrzeugmodellen, die im Verdacht stehen, nicht mehr 
repräsentativ für die heutige Fahrzeugflotte in Europa zu 
sein. Die neuen Fahrzeugtypen wie SUVs, Elektrofahrzeu-
ge und schwere Lkw haben andere Massen- und Steifig-
keitsverteilungen und Aufprallcharakteristiken als in den 
1990er-Jahren, die zu veränderten Belastungen der Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme führen können. Daher müssen 
die bisherigen Anforderungen der EN 1317 überprüft und 
angepasst werden.

Digitale Anprallversuche mittels der Finite-Elemente-Me-
thode (FEM) bieten Ergebnisse aus Simulationen und 
sind notwendig, um mehr Wissen über die Auswirkun-
gen von Veränderungen an Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
oder Fahrzeugen zu gewinnen. Diese Methode ermög-
licht die detaillierte Untersuchung von Anprallwinkeln, 
Geschwindigkeiten und den auf die Schutzeinrichtung 
und das Fahrzeug wirkenden Kräften, Spannungen und 
Verformungen. Die Simulationsmodelle bieten Vorteile 
in der räumlichen und zeitlichen Auflösung und können 
kostengünstiger als reale Anprallversuche insbesondere 
zu Forschungs- und Entwicklungszwecken durchgeführt 
werden (Berg 2024). Sie liefern wertvolle Einblicke in das 
Systemverhalten beim Anprall veränderter Fahrzeuge und 
können die traditionellen realen Anprallversuche tech-
nisch sinnvoll ergänzen. Um vertrauensvolle Ergebnisse 
auf Basis einheitlicher Grundlagen zu erhalten, gilt es 
auch hier, die entsprechende europäische Norm, die die 
Anforderungen an Simulationen enthält, fortzuschreiben.
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Darüber hinaus müssen auch die spezifischen Sicher-
heitsbedürfnisse von Motorrad- und Fahrradfahrenden 
stärker bei der Entwicklung von Fahrzeug-Rückhaltesys-
temen und der Fortschreibung von Normen und Regel-
werken berücksichtigt werden. Insbesondere bei der 
Fortschreibung der europäischen Norm, aber auch bei 
der Entwicklung der Systeme sind die Kompatibilität 
von Motorradfahrer-Schutzsystemen mit verschiedenen 
Fahrzeug-Rückhaltesystemen sowie deren Einfluss auf 
die Funktion der Fahrzeug-Rückhaltesysteme bei Pkw- 
oder Lkw-Anprall stärker zu berücksichtigen. Schutzein-
richtungen zwischen Straße und Radweg sollten darüber 
hinaus auch systemrückseitig keine Vorsprünge oder 
scharfen Kanten aufweisen. Hierfür gilt es, die entspre-
chenden Anforderungen zu formulieren. Auf Basis der Er-
gebnisse eines Forschungsprojekts im Auftrag der BASt 
zur Beurteilung des Gefährdungspotenzials für Motor-
radfahrer durch scharfkantige Konstruktionsteile in Fahr-
zeug-Rückhaltesystemen (Kathmann 2023) und der darin 
durchgeführten Untersuchungen zur Formaggressivität 
und Scharfkantigkeit werden zurzeit Beurteilungskriteri-
en entwickelt. 

Aktuell werden im Arbeitsausschuss 3.7 der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen für Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme (RPS) überarbeitet. Die RPS wer-
den zukünftig in die drei Teile Allgemeines, Autobahnen 
und Landstraßen aufgeteilt. Damit orientieren sie sich 
am Aufbau der Planungsregelwerke wie beispielsweise 
den RAA und RAL. Die Teile Allgemeines und Autobahnen 
wurden im AA 3.7 fertiggestellt und nach Abschluss der 
Autobahn-/Länder-Anhörung werden die Kommentare in 
die Entwürfe eingearbeitet. In den RPS sind folgende we-
sentliche Änderungen vorgesehen:

•	 Einführung der L-Aufhaltestufen aus der DIN EN 1317 
für Schutzeinrichtungen

•	 Vereinfachung der Längen, u. a. durch Unabhängig-
keit von den Prüflängen

•	 Einführung der Fahrzeugeindringung (VI) im Regel-
werk

•	 Verzicht auf Schutzeinrichtungen der Anprallheftig-
keitsstufe C

•	 Erhöhung der Rückhaltefähigkeit im Mittelstreifen zur 
Vermeidung von „downgrading“ der Systeme

•	 Regelungen zum Umgang mit Systemen, die im An-
prallversuch gelöste Teile gezeigt haben.

Nach der Einarbeitung der Stellungnahmen können die 
Teile Allgemeines und Autobahnen eingeführt werden, 
wobei dann für Landstraßen zunächst die Regelungen 
der aktuellen RPS 2009 beibehalten werden. Der Teil 
Landstraßen der RPS wird nach Fertigstellung der beiden 
Teile Allgemeines und Autobahnen im AA 3.7 erarbeitet.

Empfehlungen

•	 Für die zukünftigen Herausforderungen brauchen wir 
FRS, die sich den höheren Anforderungen des Ver-
kehrs in Deutschland und den damit verbundenen, 
geänderten Testbedingungen auf europäischer Ebene 
stellen können.

•	 Für deren notwendige Entwicklung brauchen Herstel-
ler unbedingt rechtzeitig klare Rahmenbedingungen 
und ausreichende Planungssicherheit. Hierfür sind 
gemeinsame Anstrengungen auf nationaler und euro-
päischer Ebene notwendig.
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